
8. Auftragsvergabe 
Ballfangzaun Sportplatz 

 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der Ballfangzaun am Sportplatz soll um weitere sieben Felder im selben System der 
bereits bestehenden Anlage erweitert werden. 
 
Hierzu liegt vom gleichen Hersteller ein Angebot in Höhe von 3.997,95 brutto vor. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkung: 

 

☐ Im Haushalt stehen Haushaltsmittel zur Verfügung: 

 Buchungsstelle:  € 

 

☒ Im Haushalt sind keine Mittel veranschlagt. 
Ein entsprechender Deckungsbeschluss ist zu fassen. 

Bei einer positiven Beschlussfassung entstehen außerplanmäßige Ausgaben. Da 
derzeit keine liquiden Mittel vorhanden sind, kann die Finanzierung nur über 
anderweitige Einsparungen im Haushalt sichergestellt werden.  

☐ Der Beschluss hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen. 

 

☐ Gesonderte Stellungnahme Fachbereich Finanzen: 
 

 
Beschluss: 
 
 
Der Gemeinderat stimmt der Bestellung des Ballfangzauns mit einer Bruttosumme 
von 3.997,95 EUR zu. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Ausschließungsgründe sind zu 
beachten: 

☐ Ja ☐ Nein 

 
Die Beschlussfassung erfolgte: 

 

☐ Einstimmig ☒ Mit Stimmenmehrheit 

☐ davon 
Enthaltungen: 
 

Ja-Stimmen 
2 

Nein-Stimmen 
8 

Enthaltungen 
3 

☐ Ratsmitglied hat wegen § 22 Abs. 1 GemO nicht teilgenommen und zuvor im 
Zuhörerbereich Platz genommen / den Sitzungsraum verlassen: 
Name Ratsmitglied 

☒ Ratsmitglied hat freiwillig auf Teilnahme verzichtet: Christian Wolff 

☐ Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht gemäß § 36 Abs. 3 GemO. 

☐ Bemerkung: 
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